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Kantonaler Richtplan, Teilrevision Energie und zugehörige Änderung 

Energiegesetz - Thema Windenergie                                                                                            

Einwendungen gegen die «Eignungsgebiete für Windenergienutzung»   

und zum Erläuterungsbericht, Antrag zur Änderung des geplanten 

Energiegesetzes bezüglich Plangenehmigungsverfahren    

Sehr geehrte Damen und Herren 

Vielen Dank für die Möglichkeit einer Stellungnahme.                                                    

Anträge: 

1. Namentlich ist das Eignungsgebiet 11 Thalheim ersatzlos aus dem             

Richtplan zu streichen                                                                                                                                                             

2. Falls dem nicht stattgegeben wird   

      müsste bei Weiterverfolgung des Vorhabens zunächst der Sachverhalt  

 (Monitoring, Windmessung) korrekt erhoben werden, damit die 

 Interessensabwägung vor der Festlegung als Eignungsgebiet 

 bundesrechtskonform durchgeführt werden könnte.                                                           

      3.  Die betroffenen Gemeinden müssen ein Mitspracherecht haben.                 

 Daher soll - nach Verzicht auf die neuen § 16a bis und mit 16r - folgende 

 Bestimmung ins Energiegesetz aufgenommen werden           

 § 16abis Zustimmung der Betroffenen (neu)   

   «Voraussetzung für die Einleitung eines Plangenehmigungsverfahrens   

 nach § 16 a ist die Zustimmung von Stimmbürgerinnen und    

 Stimmbürgern der Standortgemeinde und der von den Energieanlagen  

 besonders betroffenen Nachbargemeinden». 

Begründung: siehe Vernehmlassungstext des Natur- und Vogelschutzvereins  

              Altikon vom 22.10.2024 

                                                               Unterschrift ……………………………………… 


